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Vormerkung: 
 
Stellungnahme Straßenverkehrsamt: 
 
Bei den Bürgerversammlungen für den Stadtteil Achdorf wird regelmäßig der Wunsch geäußert 
im Felix-Meindl-Weg eine Geschwindigkeitsbeschränkung zu prüfen. In der Angelegenheit wur-
de auch eine Unterschriftensammlung durchgeführt und dem Herrn Oberbürgermeister überge-
ben.  
 
Auf der Basis der bisherigen Rechtslage wurde eine Umsetzung jeweils abgelehnt. 
 
Die Änderung der StVO hat hinsichtlich der möglichen Anordnung von Tempo 30 nunmehr 
folgende neue Möglichkeit eröffnet: 
 
Kurze streckenbezogene Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 30 km/h (Zeichen 274) auf 
Streckenabschnitten von bis zu 500 Metern zwischen zwei Tempo-30-Strecken. 
In diesen Fällen wurde auf das Erfordernis einer qualifizierten Gefahrenlage aufgrund besonde-
rer örtlicher Verhältnisse nach § 45 Abs. 9 Satz 3 StVO verzichtet. 
Aus Sicht der Verwaltung wären somit die Voraussetzungen zur Verlängerung der im Felix-
Meindl-Weg bereits bestehenden Streckenbeschränkungen erfüllt. 

 
 
Stellungnahme Polizei: 
 
Nach der StVO-Novelle im Oktober 2024 ist es möglich, einen Lückenschluss zwischen 
streckenbezogenen Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Streckenabschnitten von bis zu 500 
Metern durchzuführen.  
 
Aus Sicht der Polizei Landshut spricht daher nichts gegen einen Lückenschluss im Felix-Meindl-
Weg, zwischen der Wernstorferstraße und dem August-Preißer-Weg. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

 
1. Die Verwaltung wird beauftragt eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h im Felix-

Meindl-Weg zwischen der Wernstorferstraße und dem August-Preißer-Weg anzuordnen. 
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt beim Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen (Lücken-
schluss) auch in anderen Straßen mögliche Geschwindigkeitsbeschränkungen in Abstim-
mung mit der Polizei umzusetzen.   
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Anlagen:  
- Anlage. Plan Felix-Meindl-Weg 
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